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Anlage 1: Wichtige Rechtsvorschriften zur Gewässerunterhaltung 

 

WHG1 

§ 38 Gewässerrandstreifen 
 

(1) Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen 

oberirdischer Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der 

Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen. 

(2) Der Gewässerrandstreifen umfasst das Ufer und den Bereich, der an das Gewässer landseits der Linie 

des Mittelwasserstandes angrenzt. Der Gewässerrandstreifen bemisst sich ab der Linie des 

Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab der Böschungsoberkante. 

(3) Der Gewässerrandstreifen ist im Außenbereich fünf Meter breit. Die zuständige Behörde kann für 

Gewässer oder Gewässerabschnitte 

1.  Gewässerrandstreifen im Außenbereich aufheben, 

2.  im Außenbereich die Breite des Gewässerrandstreifens abweichend von Satz 1 festsetzen, 

3.  innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile Gewässerrandstreifen mit einer 

angemessenen Breite festsetzen. 

Die Länder können von den Sätzen 1 und 2 abweichende Regelungen erlassen. 

(4) Eigentümer und Nutzungsberechtigte sollen Gewässerrandstreifen im Hinblick auf ihre Funktionen nach 

Absatz 1 erhalten. Im Gewässerrandstreifen ist verboten: 

1.  die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 

2.   das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern, ausgenommen die Entnahme im 

Rahmen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, sowie das Neuanpflanzen von nicht 

standortgerechten Bäumen und Sträuchern, 

3.   der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, ausgenommen die Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln, soweit durch Landesrecht nichts anderes bestimmt ist, 

und der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in und im Zusammenhang mit zugelassenen 

Anlagen, 

4.   die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können 

oder die fortgeschwemmt werden können. 

Zulässig sind Maßnahmen, die zur Gefahrenabwehr notwendig sind. Satz 2 Nummer 1 und 2 gilt nicht für 

Maßnahmen des Gewässerausbaus sowie der Gewässer- und Deichunterhaltung. 

(5) Die zuständige Behörde kann von einem Verbot nach Absatz 4 Satz 2 eine widerrufliche Befreiung 

erteilen, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Maßnahme erfordern oder das 

                                                
1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 1 

G.v.18.07.2017 (BGBl. I S. 2771). 
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Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führt. Die Befreiung kann aus Gründen des Wohls der 

Allgemeinheit auch nachträglich mit Nebenbestimmungen versehen werden, insbesondere um zu 

gewährleisten, dass der Gewässerrandstreifen die in Absatz 1 genannten Funktionen erfüllt. 

 

§ 39 Gewässerunterhaltung 

(1) Die Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers umfasst seine Pflege und Entwicklung als öffentlich-

rechtliche Verpflichtung (Unterhaltungslast). Zur Gewässerunterhaltung gehören insbesondere:  

1.  die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen 

Wasserabflusses, 

2. die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten 

Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss, 

3. die Erhaltung der Schiffbarkeit von schiffbaren Gewässern mit Ausnahme der besonderen 

Zufahrten zu Häfen und Schiffsanlegestellen, 

4. die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers insbesondere als 

Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen, 

5. die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder Rückhaltung 

von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen 

entspricht. 

(2) Die Gewässerunterhaltung muss sich an den Bewirtschaftungszielen nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 

ausrichten und darf die Erreichung dieser Ziele nicht gefährden. Sie muss den Anforderungen entsprechen, 

die im Maßnahmenprogramm nach § 82 an die Gewässerunterhaltung gestellt sind. Bei der Unterhaltung ist 

der Erhaltung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts Rechnung zu tragen; Bild und 

Erholungswert der Gewässerlandschaft sind zu berücksichtigen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Unterhaltung ausgebauter Gewässer, soweit nicht in einem 

Planfeststellungsbeschluss oder einer Plangenehmigung nach § 68 etwas anderes bestimmt ist. 

§ 40 Träger der Unterhaltungslast 

(1) Die Unterhaltung oberirdischer Gewässer obliegt den Eigentümern der Gewässer, soweit sie nicht nach 

landesrechtlichen Vorschriften Aufgabe von Gebietskörperschaften, Wasser- und Bodenverbänden, 

gemeindlichen Zweckverbänden oder sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts ist. Ist der 

Gewässereigentümer Träger der Unterhaltungslast, sind die Anlieger sowie diejenigen Eigentümer von 

Grundstücken und Anlagen, die aus der Unterhaltung Vorteile haben oder die Unterhaltung erschweren, 

verpflichtet, sich an den Kosten der Unterhaltung zu beteiligen. Ist eine Körperschaft nach Satz 1 

unterhaltungspflichtig, können die Länder bestimmen, inwieweit die Gewässereigentümer, die in Satz 2 

genannten Personen, andere Personen, die aus der Unterhaltung Vorteile haben, oder sonstige Eigentümer 

von Grundstücken im Einzugsgebiet verpflichtet sind, sich an den Kosten der Unterhaltung zu beteiligen. 

(2) Die Unterhaltungslast kann mit Zustimmung der zuständigen Behörde auf einen Dritten übertragen 

werden. 
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(3) Ist ein Hindernis für den Wasserabfluss oder für die Schifffahrt oder eine andere Beeinträchtigung, die 

Unterhaltungsmaßnahmen nach § 39 erforderlich macht, von einer anderen als der unterhaltungspflichtigen 

Person verursacht worden, so soll die zuständige Behörde die andere Person zur Beseitigung verpflichten. 

Hat die unterhaltungspflichtige Person das Hindernis oder die andere Beeinträchtigung beseitigt, so hat ihr 

die andere Person die Kosten zu erstatten, soweit die Arbeiten erforderlich waren und die Kosten 

angemessen sind. 

(4) Erfüllt der Träger der Unterhaltungslast seine Verpflichtungen nicht, so sind die erforderlichen 

Unterhaltungsarbeiten auf seine Kosten durch das Land oder, sofern das Landesrecht dies bestimmt, durch 

eine andere öffentlich-rechtliche Körperschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 durchzuführen. Satz 1 gilt 

nicht, soweit eine öffentlich-rechtliche Körperschaft Träger der Unterhaltungslast ist. 

 

§ 100 Aufgaben der Gewässeraufsicht 
 

(1) Aufgabe der Gewässeraufsicht ist es, die Gewässer sowie die Erfüllung der öffentlich-rechtlichen 

Verpflichtungen zu überwachen, die nach oder auf Grund von Vorschriften dieses Gesetzes, nach auf 

dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen oder nach landesrechtlichen Vorschriften bestehen. Die 

zuständige Behörde ordnet nach pflichtgemäßem Ermessen die Maßnahmen an, die im Einzelfall 

notwendig sind, um Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts zu vermeiden oder zu beseitigen oder die 

Erfüllung von Verpflichtungen nach Satz 1 sicherzustellen. 

(2) Auf Grund dieses Gesetzes und nach landesrechtlichen Vorschriften erteilte Zulassungen sind 

regelmäßig sowie aus besonderem Anlass zu überprüfen und, soweit erforderlich, anzupassen. 

 

 

SächsWG2 

 

§ 1 Anwendungs- und Geltungsbereich (zu § 2 WHG) 

(1) Dieses Gesetz gilt für die in § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 

(Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 8. April 2013 (BGBl. I S. 734, 741) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

bezeichneten Gewässer und für das nicht aus Quellen wild abfließende Wasser. 

(2) Die für Gewässer geltenden Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes und dieses Gesetzes sind 

nicht anzuwenden auf 

1.  Gräben, die ausschließlich ein Grundstück eines einzigen Eigentümers bewässern oder 

entwässern, 

 

2. Straßenseitengräben und Entwässerungsanlagen als Bestandteile von Straßen sowie 

Entwässerungsanlagen von sonstigen Verkehrsbauwerken, 

                                                
2 Sächsisches Wassergesetz vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 8. Juli 2016 (SächsGVBl. S. 287) geändert worden ist. 
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3.  Grundstücke, die zur Fischzucht oder Fischhaltung oder zu anderen nicht wasserwirtschaftlichen 

Zwecken mit Wasser bespannt werden und mit einem Gewässer nicht oder nur künstlich 

verbunden sind, und 

4.  kleine Fließgewässer bis zu einer Länge von 500 m von der Quelle bis zur Mündung. 

Das gilt nur für Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung. Die §§ 89 und 90 WHG 

bleiben unberührt. 

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten in Ergänzung oder Abweichung des Wasserhaushaltsgesetzes 

in der jeweils maßgebenden Fassung. 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen (zu § 3 WHG) 

(1) Fließende Gewässer sind natürliche Gewässer, wenn sie in natürlichen Betten fließen. Sie sind 

künstliche Gewässer, wenn sie in künstlichen Betten fließen. Ein natürliches Gewässer verliert diese 

Eigenschaft nicht durch eine künstliche Veränderung. 

(2) Wild abfließendes Wasser ist das auf einem Grundstück entspringende oder sich natürlich sammelnde 

Wasser, das außerhalb eines Bettes dem natürlichen Gefälle folgend abfließt. 

(3) Stehende Gewässer sind oberirdische Wasseransammlungen, in denen sich das Wasser, das 

oberirdisch oder unterirdisch zufließt, angesammelt hat und keine Fließbewegung erkennen lässt. Zu den 

stehenden Gewässern gehören auch Tagebaurestgewässer. 

(4) Quelle ist der natürliche, an einer bestimmten, örtlich begrenzten Stelle nicht nur vorübergehend 

erfolgende Austritt von Grundwasser. 

 

§ 24 Ufer und Gewässerrandstreifen (zu § 38 WHG) 
 

(1) Die Ufer der Gewässer einschließlich ihres Bewuchses sind zu schützen. Als Ufer gilt die zwischen der 

Uferlinie und der Böschungsoberkante liegende Landfläche. Fehlt eine Böschungsoberkante, tritt an ihre 

Stelle die Linie des mittleren Hochwasserstandes. Als mittlerer Hochwasserstand gilt das arithmetische 

Mittel der Höchstwerte der Wasserstände der letzten 20 Jahre, bei gestauten Gewässern die Linie des 

höchsten Stauziels. Stehen für diesen Zeitraum keine vollständigen Pegelbeobachtungen zur Verfügung, 

bezeichnet die zuständige Wasserbehörde die Beobachtungen, die zu verwenden sind. 

(2) An das Ufer schließt sich abweichend von § 38 Abs. 2 Satz 1 und 2 WHG landwärts ein zehn Meter, 

innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen fünf Meter breiter Gewässerrandstreifen an. Die 

Gewässerrandstreifen sollen vom Eigentümer oder Besitzer standortgerecht im Hinblick auf ihre Funktionen 

nach § 38 Abs. 1 WHG bewirtschaftet oder gepflegt werden. 

(3) § 38 Abs. 4 WHG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass im Gewässerrandstreifen weiterhin  

1.  in einer Breite von fünf Metern die Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, 

ausgenommen Wundverschlussmittel zur Baumpflege sowie Wildverbissschutzmittel, 

2.   die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit sie nicht standortgebunden oder 

wasserwirtschaftlich erforderlich sind, und  
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3.  abweichend von § 38 Abs. 4 Satz 2 Nr. 4 WHG auch die nur zeitweise Ablagerung von 

Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden 

können, 

verboten ist. § 38 Abs. 5 WHG findet bei Verboten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie bei Verboten in Folge von 

Rechtsverordnungen oder Entscheidungen nach Absatz 4 Nr. 3 entsprechende Anwendung. 

(4) Die zuständige Wasserbehörde kann  

1.  durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der oberen Landwirtschaftsbehörde für einzelne 

Gewässer oder für bestimmte Abschnitte breitere Gewässerrandstreifen festsetzen, soweit dies zur 

Sicherung des Wasserabflusses oder zur Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktion 

der Gewässer erforderlich ist, 

2.  durch Rechtsverordnung schmalere Gewässerrandstreifen festsetzen, soweit dies im Einzelfall aus 

überwiegenden öffentlichen Interessen oder wegen unzumutbarer Härte für den betroffenen 

Grundeigentümer erforderlich ist und die Sicherung des Wasserabflusses und die Erreichung 

derBewirtschaftungsziele dadurch nicht gefährdet sind, 

3.  im Benehmen mit der oberen Landwirtschaftsbehörde durch Rechtsverordnung oder im Einzelfall 

weitergehende Regelungen zu Gewässerrandstreifen treffen, soweit es zum Schutz der Gewässer 

vor Schadstoffeinträgen erforderlich ist. 

(5) Führen Verbote nach Absatz 3 Satz 1 sowie Verbote in Folge von Rechtsverordnungen oder 

Entscheidungen nach Absatz 4 Nr. 1 und 3 zu einer über die Sozialpflichtigkeit des Eigentums 

hinausgehenden Einschränkung und kann keine Befreiung erteilt werden, ist der Betroffene zu 

entschädigen. 

(6) Für die Einschränkung bisher zulässiger Nutzungen nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 ist vom Freistaat 

Sachsen ein angemessener finanzieller Ausgleich entsprechend § 46 Abs. 4 und 5 zu leisten, sofern keine 

Befreiung erteilt werden kann. 

§ 30  Einteilung der oberirdischen Gewässer 

(1) Die oberirdischen Gewässer werden, soweit sie nicht künstliche Gewässer im Sinne von § 3 Nr. 4 WHG 

oder Bundeswasserstraßen sind, eingeteilt in  

1.  Gewässer erster Ordnung; dies betrifft die in Anlage 3 aufgeführten Gewässer, und  

2. Gewässer zweiter Ordnung; dies betrifft alle übrigen Gewässer.  

 

(2) Altarme, Nebenarme und ähnliche Verzweigungen eines Gewässers gehören zu der Ordnung des 

Gewässers, mit dem sie in Verbindung stehen oder ursprünglich in Verbindung standen.  

(3) Künstliche Gewässer im Sinne von § 3 Nr. 4 WHG gehören keiner Ordnung nach Absatz 1 an, soweit 

sie nicht in Anlage 3 einer Gewässerordnung zugeordnet sind.  

(4) Im amtlichen Geschäftsverkehr sind die in dem vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 

Geologie geführten Gewässerverzeichnis aufgenommenen Bezeichnungen der Gewässer zu verwenden. 

Soweit ein Gewässername für ein natürliches Gewässer nicht festgestellt werden kann, entscheidet das 

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie über die Vergabe des Gewässernamens nach 

https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/438/redirect
https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/438/redirect
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Anhörung des zuständigen Unterhaltungspflichtigen, der zuständigen Wasserbehörde und des 

Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung Sachsen durch Aufnahme des Namens in das 

Gewässerverzeichnis.  

 

§ 31 Umfang der Unterhaltung (zu den §§ 39, 40 Abs. 4 und § 42 WHG) 

(1) Die Unterhaltung der Gewässer umfasst neben den Pflichten des § 39 Abs. 1 WHG insbesondere auch 

die Verpflichtung,  

1. die Ufer in naturnaher Bauweise zu sichern; die Gewässerrandstreifen zu diesem und den in § 39 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG genannten Zwecken natürlich zu gestalten und zu pflegen, soweit dies 

nicht nach § 24 Abs. 2 Satz 2 erfolgt,  

2.  die landeskulturelle Funktion der Gewässer zu erhalten oder wiederherzustellen,   

3.  die Belange der Fischerei zu berücksichtigen,  

4.  feste Stoffe aus dem Gewässer oder von seinen Ufern zu entfernen, soweit es im öffentlichen 

Interesse erforderlich ist, um den Gemeingebrauch zu erhalten,  

5.  Wühltiere, die die Standsicherheit von Uferböschungen, Deichen und Dämmen beeinträchtigen, zu 

bekämpfen; die Regelungen des Artenschutzes und zur Bekämpfung des Bisams bleiben 

unberührt, und  

6.  bei ausgebauten Gewässerstrecken den Ausbauzustand zu erhalten, sofern nicht etwas anderes 

bestimmt ist; die zuständige Wasserbehörde soll den Umfang der Unterhaltung einschränken, 

wenn sie die Erhaltung des durch den Ausbau geschaffenen Zustands nicht mehr für notwendig 

hält.  

(2) Die Unterhaltungsmaßnahmen sind auf das wasserwirtschaftlich Erforderliche zu beschränken. 

Maßnahmen der nachholenden Unterhaltung sind der zuständigen Wasserbehörde einen Monat vor Beginn 

der Maßnahmen anzuzeigen.  

(3) Die zuständige Wasserbehörde kann ergänzend zu § 42 WHG die nach § 39 Abs. 1 WHG und Absatz 1 

erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen anordnen und die hierfür einzuhaltenden Fristen bestimmen.  

(4) Wird die Unterhaltungspflicht nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt, haben die Gemeinden die 

notwendigen Arbeiten auf Kosten des Trägers der Unterhaltungslast auszuführen; dies gilt nicht, soweit 

eine Körperschaft des öffentlichen Rechts Träger der Unterhaltungslast ist. Die Pflicht zur Ersatzvornahme 

begründet keinen Rechtsanspruch Dritter gegen den zur Ersatzvornahme Verpflichteten. Die nach Satz 1 

zu erstattenden Aufwendungen können durch Leistungsbescheid festgesetzt werden.  

 

§ 32 SächsWG – Träger der Unterhaltungslast  (zu § 40 Abs. 1 WHG) 

 

(1) Die Unterhaltung der Gewässer obliegt 

 

1. bei Gewässern erster Ordnung dem Freistaat Sachsen, 

https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/438/redirect
https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/438/redirect
https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/438/redirect
https://www.revosax.sachsen.de/federal_laws/438/redirect
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=155013784310437299&sessionID=20386098471663527550&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3810432,41#jurabs_1
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2. bei Gewässern zweiter Ordnung den Gemeinden, soweit sie nicht zu den satzungsgemäßen 

Aufgaben eines Gewässerunterhaltungsverbandes oder eines Wasser- und Bodenverbandes im 

Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) vom 

12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405), geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578), in 

der jeweils geltenden Fassung, gehört, 

 

3. bei Gewässern zweiter Ordnung, im Bereich, in dem sie die Staatsgrenze der Bundesrepublik 

Deutschland bilden oder kreuzen (Grenzgewässer), dem Freistaat Sachsen, 
 

 

4. abweichend von § 40 Abs. 1 Satz 1 WHG bei Hafengewässern dem Betreiber des Hafens, 

 

5. abweichend von § 40 Abs. 1 Satz 1 WHG bei künstlichen Gewässern oder Gewässerteilen im 

Sinne von § 3 Nr. 4 WHG und künstlich angelegten Abzweigungen wie 

Talsperren, Tagebaurestseen und Mühlgräben demjenigen, der dieses Gewässer angelegt hat. § 8 

gilt entsprechend. 

 

Die Aufgaben des Freistaates Sachsen nach Satz 1 Nr. 1 und 3 werden durch den Staatsbetrieb 

Landestalsperrenverwaltung wahrgenommen. 

 

(2) Gemeinden können sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 39 WHG und § 31 zu Zweckverbänden im 

Sinne des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) vom 19. August 1993 

(SächsGVBl. S. 815, 1103), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Oktober 2012 

(SächsGVBl. S. 562) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, als Körperschaften des 

öffentlichen Rechts zusammenschließen (Gewässerunterhaltungsverbände). 

 

(3) Die Pflicht zur Unterhaltung oberirdischer Gewässer begründet keinen Rechtsanspruch Dritter gegen 

den Träger der Unterhaltungslast. 

 

(4) Der Träger der Unterhaltungslast eines natürlichen Gewässers, von dem ein künstliches Gewässer 

abzweigt, kann dieses durch Verwaltungsakt in seine Unterhaltungslast übernehmen. Darüber hinaus 

können Gemeinden die in ihrem Gemeindegebiet gelegenen künstlichen Gewässer durch Verwaltungsakt 

in ihre Unterhaltungslast übernehmen. Satz 2 gilt nur, wenn der Freistaat Sachsen von seinem Recht nach 

Satz 1 keinen Gebrauch macht oder machen will 

 

 

§ 106 Gewässeraufsicht, Bauüberwachung und Bauabnahme (zu § 100 Abs. 1 WHG) 

(1) Anordnungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 WHG können auch bereits bei dem Verdacht einer 

Gewässergefährdung oder der Gefährdung einer öffentlichen Hochwasserschutzanlage erlassen werden. 

Die sich aus den wasserrechtlichen Anforderungen ergebenden Verpflichtungen gehen, soweit im Einzelfall 

nichts anderes bestimmt wird, auf den Rechtsnachfolger über. 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=155013784310437299&sessionID=20386098471663527550&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3810432,41#jurabs_1
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=155013784310437299&sessionID=20386098471663527550&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3810432,41#jurabs_1
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=155013784310437299&sessionID=20386098471663527550&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3810432,4
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=155013784310437299&sessionID=20386098471663527550&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=5800129,9
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=155013784310437299&sessionID=20386098471663527550&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3810432,40
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=155013784310437299&sessionID=20386098471663527550&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=5800129,32
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(2) Die zuständige Wasserbehörde hat die ordnungsgemäße Ausführung der Bauten und sonstigen 

Anlagen, die nach dem Wasserhaushaltsgesetz oder diesem Gesetz einer Planfeststellung oder 

wasserrechtlichen Genehmigung bedürfen, zu überwachen. Zu diesem Zweck hat der Anlagenbetreiber 

oder der Unternehmer den Beginn der Ausführung und die Fertigstellung der Anlage der zuständigen 

Wasserbehörde rechtzeitig anzuzeigen sowie die Abnahme zu beantragen. 

(3) Ist die Anlage nach den genehmigten Plänen und Beschreibungen sowie den festgesetzten 

Bedingungen und Auflagen ausgeführt worden, so erteilt die zuständige Wasserbehörde einen 

Abnahmeschein. Die zuständige Wasserbehörde kann auf die Abnahme ganz oder teilweise verzichten, 

wenn nach Größe und Art der Anlage oder nach den besonderen Umständen des Einzelfalls eine 

Verletzung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung nicht zu erwarten ist. 

(4) Die zuständige Wasserbehörde kann für die Bauüberwachung und Bauabnahme besondere 

Sachverständige hinzuziehen. 

(5) Zur Gewässeraufsicht gehören auch die Bauüberwachung und die Bauabnahme der Anlagen, bei deren 

Genehmigung nach den Vorschriften dieses Gesetzes auch die Einhaltung baurechtlicher Vorschriften zu 

prüfen ist. 
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